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Also de Dem. p. 976 rr6.pEO''tt TlP ßOlJAOIlEV\.IJ (j'KorrElv Err'
CUJTWV rrOlOullEVqI TWV rrapubEtTIl6.TUlV TTiV EtETUI:nv, 11. 1001

'TTiv aKplßE(j'T6.TTJV ß6.auvov Err'l TWV 0lloiUlv epTUlv Außouaul
(drro sollte man hier doch wahrhaftig eller erwarten), p. ] 008
rrap€aTl TlP ßOlJAOj.lEVqI (l'lwrrElv Err'l Tflt;; apTiUl~ m:xpUTEeE(all~
A€t€We;; rrOlOlJll€VqI TTiV EtETalJlV vgl. de Ieaeo p. 592. arro
findet sich in dem Zusammenhang tiberhaupt meines Wissens
nirgendwo, wohl aber Erri noch als das gewöhnliche in ähnlichen
Verbindungen: vgI. Err'l Tli'!v rrapuO€ITllaTUlv aaqJEt;; Tl TrOlE1V
dtJ Dem. 1118, €aTal oE TOOTO qJUVEpOV err'l TWV rrUpUOEtTj.la­
TWV de camp. p. 86, arrEo€iKVUOV Errl TWV rrapab€lYllaTUlv
ebd. p. 180, arravTa ETrEtl€Vat Err'l TWV rrapao€ITlllhwv ebd.
p. 170, epw 0' Errl Trapab€iwuToC;; ebd. p. 46, €l Tlt;; aUTO eTr'l
Trapab€LTIlUrOC;; fbol de comp. p. 44, O'IWTr€lV ETr'l rrapab€IWlhUlV
ebd. p. 181 1•

Bonn. L. Rad ermaoher.

Zu Pl'Ieudo·SaIlusts Invectiva
Die Invective oder richtiger Replik - Pseudo-Sallusts

gegen Cicero haben im Jahre 1898 gleichzeitig nml unabhängig
von einander H. Wirz in den 'Festgaben zu Ehren Max Btidingers'
S. 89-116 und R. Reitzenstein im Herme!! XXXIII S.87-101
mit einem Anhang von E. Schwartz S. 101-108 sehr eingehend
behandelt.. Wesentliche Uebereinstimmung herrscht in den bei-
derseitigen Besprechungen. darin1 die Invective nicht von '..
delllselben Verfasser hentihren kann, wie die angebliche. Replik
Ciceroll die eigentlich. eine. Duplik sein sollte -, und dass
die Invective sich in das Jahr 54 v. Uhr. stellt, während die
'Respollllio) diese ZeitÜenze riicllt einllält und überhaupt auf viel
spätere Abfassung hinweist, wie ja .auch nur für 'SaUust' die
Bezeugung QuintiliansHy(jrliegt. Während aber Reitzenstein und
Schwartz in lebhafter Ausführung das Pamphlet nun wirklich in
das Jahr 54 setzen, ja Schwartz sich und Anderen einreden möc1lte,
dass es von L. Piso herriihre1 hat sich Wirz von soloben hitzi·

1 Noch an einer a.nderen Stelle hat Thalheim gegen den Sprach.
gebrauch des Dionys verstossen, indem er p. 483 R (8. 23, 22 unserer
Ausg.) mit den Aelteren Kai Öll Kai Tav J\u<J{av EV TOUTOl<; KaT<xple,.UilTm
schrieb. Wenn ich aus überlieferten KaTlXplSIlEI Kai vielmehr KaTllPiS·
I1I'JKE gema.cht hatte 'die Aenderung ist an sich wohl nicht weniger
leicht; ein itacistischer Fehler), so leitete mich hierbei nicht der Wunsch,
etwas anderes zu drucken, als meine Vorgänger gedruckt hatten, SOD­

dern vielmehr die Beobachtung, dass Dionys und Diodor zwischen
KaTlXpd~jl€l(jea{ Tl und KlXTaplell€!v Tlva /;'1' T10"1 scharf unterscheiden;
damit war für nnSl're Stelle die Richtschuur der Behandlung gegeben
(vgl. Rhein. Mus. 1896 S. 475, wo die Beispiele stehen). Das plötzliche
Eintreten des Perfekts nach vorhergehendem Präseus hat bei Dionys
kein Bedenken; so de Vin. p. 640 R: "lrpo01jluiZ:€TlXl lap Olloiw<; EKe{VIjl
Kat Öl' öAou TOO Myou "lrlXPlXttAI11110t; 11€Il€VllKE.
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gen Uebertreibungen und sensationellen Aufstellungen frei gehalten
und das Produkt mit Recht auf eine Linie gestellt mit des Pseudo­
Antonius und Pseudo-Catilina Reden (in toga candida', von deren
Abfassung durch Ciceros (obtrectatores' wir bei Asconius lesen
(während Quintilian die erstere, wie unser (Sallustianum', für
echt gehalten zu haben scheint), und mit ähnlichen Apokryphen 1.

Dass die alten Rhetoren und Rhetorschüler, wie die Historiker,
solche für bestimmte Personen und Sit.uationen fingierte Reden
übten und verübten, ist ja bekannt genug: und so gewiss ihnen
dabei oft und leicht Anachronismen begegneten, so heisst es doch
nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die vielfach vorliegende
Thatsächlichkeit besser in die Zeit eingepasster Erzeugnisse arg
verkennen, wenn man sich gleich zu solchen Schlüssen versteigt,
wie die heiden Strassburger Col1egen. Vollends die Schwartz' sehe
Hypothese ist geradezu unbegreiflich und unmöglich 2. Wenn er
sich dafür auf die Bezeugung einer Pisonischen Schmähschrift
durch Cicero selbst beruft, so spricht ja gerade dieses Zeugniss

7 auf das Klarste gegen seine Ansicht: denn da ist die Rede ganz
deutlich von einet· Schrift unter Piso's Namen. Nun verstehen
wir nach dem, wa s Wirz noch besser als Reitzenstcin bemerkt
und belegt hat, sehr wohl, wie die Maske Sa1lusts, und eben
auch in jener Zeitgrenze, zu der Invective benutzt werden konnte:
wie aber Jemand die noch viel verständlichere und hervortreten­
dere Rolle des Piso dem SaHust hätte unterschieben soHen, das
iet doch mehr als dunkel und unldar. Was aber im Einzelnen
noch zur Unterstützung der Annahme dieser Autorschaft vorge­
bracht oder vielmehr mühsam zusammengesucht wird, das ist so
fadenscheinig und schleierhaft, dass der scharfsinnige Urheber der
Meinung sie vielleicht schon jetzt selber nicht mehr ernsthaft
nimmt. Jedenfalls lohnt es nicht gegen ,diese Windmühlen zu
kämpfen: wohl aber erscbeint es angezeigt eine einzelne SteHe
zu besprechen, bei der Reitzenstein und Schwartz gänzlich in die
Irre gegangen sind, während Wirz sie zwar richtig beurtheilt,
aber nicht richtig behandelt hat.

Bei den Worten quo iure curn de exilio tuo Dyrrachio re­
disti, enm insequeris hat Reitzenstein p. 88, 3 mit Recht die Ver­
suche älterer Herausgeber und Jordans, sowie Eussners Conjectur
abgewiesen und sich mit Vogel für -inseque1'is (nicht sequerÜ') ent-

1 Die sehr problematischen Versuche von Wirz, Benutzung. der
Briefe Ciceros uä. nachzuweisen, lassen wir auf sich beruhn. Die Ueber­
einstimmuugen sind keineswegs so schlagend und die Lückenhaftigkeit
unserer Kenlltuiss, gerade was die damalige Tageslitteratur betrifft, ist
kaum in Anschlag gebracht.

2 Als 'unwahrscheinlich' hat sie gleich Schanz in der zweiten
Auflage seiner Litteraturgeschicbte bezeichnet. Auch Peter in den Ab­
handlungen der I{gl. Sächs Ges. d. W. XXI, 1901, 3 S. 175, 1 deutet
seine Skepsis gegenüber den neuen Olfenbarungen an. Dagegen haben
Schlee (im Jahresbericht) und lVlaurenbrecher (in der Anzeige von Wirz)
sich beifällig geäussel't.
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schieden, folgert aber plötzlich und unvermittelt 's 0 mit (?) ist
die Annahme einer Lücke unvermeidlich' und ergänzt: (qui cum
capitis pet'iculo omnes pro te labores exanclavit) oder (qui pro te
capitis pericttlum subiit,> quo i1we, CUnl de exilio luo Dyrrachio
1'edisti, eum insequeris? Er denkt dabei an Hortellsius (vgl. pro
Mil. 37), wenn auch nat.ürlich alles unsicher sei. Man braucht
diese Periode bloss im Zusammenhang' der Sätze bei Reitzenstein
selber zu lesen, um sofort zu fühlen, dass sie aus der Umgebung,
vollständig hemusfällt und stilwidrig ist,

Schwartz aber meint S. 105: die Erwähnunp; des gewöhn­
lichen und üblichen Hafens fÜr die Ueberfahrt nach Italien liesse
sich zwar allenfalls daraus erklären, dass Cicero die letzten sieben
Monate seines Exils in Dyrrachium zubrachte, er möchte sie aber
doch in eiDe eigenthümliche Beleuchtung rücken durch den Gegen­
satz zwischen dem verbannten Consularen und dem ProcoDsul
Makedoniens, der von demselben Hafen aus zurückgekehrt war, und
dem Cicero gerade die schmäbliche Abreise von Dyrrachium bei
Nacht und Nebel vorgerückt hatte (in Pis. 93), - aber auch er
in'uas das für unsicher erklären, weil der Zusammenhang, in dem
der Satz stehe, wegen der schweren Verderbniss wohl immer un­
klar bleiben werde.

Nun, die Erwähnung von Dyrracbium ist nicbt nur durch
die sieben Monate, sondern vor Allem durch das, was Cicero pro
Plancio 97 f. und anderwärts sagt, hinlänglich gerechtfertigt:
und gewiss hat Wirz ohne zureichenden Anlass und ohne Wahl'­
scheinlichkeit Dyrrachio als Glossem eingeklammert. Eine Be,,:
ziehung aber, wie sie Schwartz hineinlegen möchte, ist nicht nur'
unsicher, sondern ganz unannebmbar - selbst abgeseben von
dem Ungrund seiner ganzen Hypothese -, weil auch etwas der­
artiges aus dem Charakter und Zusammenhang der ganzen Partie
vollständig herausfallen, durchaus stilwidrig sein würde.

Wie Reitzenstein an Hortensius denken konnte, ist trotz
pro. Mil. 37 unerfindlich: mit Recht sagt Wirz p. 107 es 'liege auf
der Hand' die Worte auf das Verhiiltniss von Cicero zu Pompejus
zu beziehen und mit Recht hat er es nicht für nöthig gehalten
dafür die bekannten Zeugnisse, wie pro 8est10 74. 104; in Pis.
35, 80; pro Mil. 39, anzuführen. Wenn aber Wirz für qu.o iure
cum schreibt quo auctore, so ist diese Aenderung zunächst älls~

serlicb obne jede Probabilität; sorlann aber verstehen wir auch
nicbt, wie in dieser Form sieb der Satz anschliessen kann an die
Worte cui in civitaie insidias fecisti, a'ncillaris 1, die doch eben-

t cnius tu 'lJitae insidias f'ecisti, (ei> ancillaris schreibt Wirz,
während Reitzeustein in dem überlieferten in civitate ehten eigel1thüm­
lichen Ausdruck für 'im .Frieden' sehen möchte, der zugleich die Worte
de exilio vorbereiten und verschärfen solle. Das letztere ist, auch
abgesehen VOll der gleich in Frage zu stellenden Folge der Worte in
civitate de exilio, l;aum recht verständlich; dss erstere ist nicht nur
'eigenthÜ1l1lich', sondern höchst künstlich: und an diese Klauberei zu

Rh~in . .Mus. f. Philol. N. F. LVII. 11
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fl\lls ohne Weiteres und olme Zweifel auf denselben Pompejus
gellen, Das war wohl aueh der Grund, weshalb Reitzenstein von
der einfachen und wahren El'kllil'ung der Stelle quo iw'e
abirrte, Diese schein bare Schwierigkeit findet aber die schnellste
Lösung und zugleich gewinnt die Frage der Herstellung des
Sinnes in jener Stelle eine entschiedene Förderung, wenn wir
wenige Zeilen später lesen: quem maxime odisti, ei maxime ob­
sequeris. DasR die fraglichen Worte im Gegensatz zn diellen
steben, also auch wirklich zu ihnen zu stellen sind, indem wegen
der gleichen Form insequeris nach obsequeris der erste Satz ans·
gelassen und dann vom Rand an falscher Stelle nachgetragen
wurde, das schlägt doch in die Augen und ist um so sicherer,
als nicht nur die Formen quem - ei obsequeris und qtW (?)
eum insequeris sich vollkommen entsprechen, sondern auch die
Verba odisti und redisti an einander anklingen (wie unmittelbar
vorher laedis, laudas). Damit ist aber auch schon nahe gelegt,
das8 dem quem - ei in dei' Umkehl' cui eum entsprach 1 und
dass zu ·iure der dem odisti entsprechende Gegenbegriff aus dem
sinnlosen cum zu gewinnen ist: ich denke intumus (iTum' liegt
ja bis auf ein pRar Striche in cum) oder ein Synonymum, das
beim Nachtrag der Stelle am Rll.nd verstümmelt wurde 2. Wir
lesen also: quae tibi lJades rci publicae placent? quem amicum,
quem inimicum habes? cui in civitate (? incivilitcr?) insiditM feci­
sti, ancillaris; quos t'll/'an1lOS appellabas, conun potentiae fa'l:cs; qui
twi ante optimales videbanfw', eosdem mmc elementes ac ftu;iosos
vocas; Vatinii causam de Sesfio male e:J;istimas; Hibu7'um
petulantissimis verbi,s laudas Caesm'em t qt/em maxime odi·
sti, ei maxime Obseq1wris: iw'e intt/mus (?) de e:cilio tuo Dy/'-
meMo l'edisti, eum alitttl slans, aliud sedens de fe
publica senlis; his male odisti, levissime tmnsfuga, ne-
que in hae neque in illa l)arte (idem habens! lch denke die Ver­
besserung durch die Umstellung macht sich an beiden Stellen
gleiehmässig geltend, und wir dürfen im Gegensatz zu Scbwartz
sagen, dass wir, wenn auch nicht den ursprünglichen Wortlaut,

glauben mag noch weiter hindern, dass in hac civitate unmittelbar vor·
hergeht, Ungern möcbte man aber so stark eingreifen, wie Win thut,
und cui ändern, um dann ci eiuschieben zu mÜssen, Vielleicht steckt
in incivitate ein Adverbium, wie incogitate oder inci·vilitc1'.

1 cui statt quo, nicht quai, was äusserIich, vollen<js vor iwre, näher
läge, da auf solche Relativformen in der Ueberibferung dieses !::itückes
nichts llinweist und cui !w'e auch obnedies, vollends nach der Verstüm­
melnng des nächstfolgenden Wortes, lekht zu qu.o ittre werden kounte,

2 Passend wäre cui iUl'e addicftls, so dass CU!!! aus dem Heste
CHI! nach Ausfall von (tdui enstanden wäre. Darauf könnte in der re­
sponsio Cieero's hinweisen 4, 11: non enim uni pl'illatim aneillat!ts sum
ne q!tC 1IIC addixi, und wen n diese Beziehung vorläge, so würde sie
dafür sprechen, dass 8ebaD dem Verfaßser der responsio (Didius?) die
beiden Sätze cui anc-il/cwis und cui iUl'e addictus - neben­
einander vor Augen standen, sei es bloss wegen der glclml,en BeziehUlIlll,',
llei es wegen der schou eingetretenen Verstellung,
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So doch den Sinn und Zusammenhang des hier ausführlich be­
sprochenen ~atzes trotz der Verderbniss sicher und klar erfassen
können. Auch die Wiederholuug vou (illo8) odisti nach (mairime)
odisti fällt. bei unserer Wiederherstellung kaum mebr unangenehm
auf: und schwerlich werden wir mit Wirz illos adula,ris oder et­
was ähnliches dafür einzuset.zen veranlasst und berechtigt sein.

Aber auch dass wir die von Reitzenstein und Schwartz be­
hauptete LUcklmhaftigkeit in diesem Falle anzuerkennen weder
genöthigt noch auch nUI' im Stande waren, hat noch weitere Be­
deutung. Denn auch anderwärts 1 beruht die Anllahme von Ver­
lusten, die Bezeichnung unsel'CS StUckes als :I!'ragment oder Ex­
cerpt nur darauf, dass das Vorliegende den Ansprüchen, Vor­
stellungen und Behauptungen in jener pllsntasiereichen Doppel­
behanlllung des Herm6s nicht entspricht. Reitzenstein sagt uA.
S. 93 f" dass den Namen Sallust die Invektive erst erhalten k onn te,
als dieser 'P h eil oder diese 'l'heile aus eiller grösseren Red e
ausgelöst und isolirt waren, dass der Schlusssatz wohl einen
T h eil, nicht eine v 0 I 1 s t ä n d i geR e d e beenden k ö n n e,
es 'sei u nm ö gl ich, dass eine Rede, welche sich selbst als
Antwort gibt <und den Redenden in Gefallr zeigt' (r), keinerlei
Vertheidigung, kein Eingehen auf die Anscbuldigungen des Geg­
ners enthalte. In vollster Uebereinstimmung sagt 8chwartz uA.
S, 103: 'nur die Invektive ist erbalten, die Vertbeidigung ist
verloren' und zieht daraus weitere SchlUsse,

Allein die Eingangsworte stellen ja mit der wünschenswer- I
tbesten Deutliohkeit fest, dass der Autor lediglich auf Cicero's
rnaleclicta mit maledicta erwidel'll will: nur um <persönliche Be- "
merhungen', nicht um eine wirkliche Debatte handelt es sich in
diesem angebli9hen Auszug aus einer höchst unparlamentarischen
parlamenta~hell Verhandlung des Senats aus der Zeit Cicero's
und Sallusts. Wer also llier ne11en dem \V6'fo~ die arroAo'flu
vermisst und für Ilothwendig verloren hält, der verlässt das Ge­
biet nicht nur der Interpretation, sondern auch der berechtigten
Divination.

Heidelberg, l!' I' i t z Sc h ö I 1.

Die Verse des 'Vallegins' in der Vita Terentii

Ueber den Namen des Dichters der drei Verse, welche
Donat in dem Auctarium zu SuetonR Vita Terentii anführt, ist
man im Unldaren und wird man obne unerwartete Hilfe wohl
immer im Unklaren bleiben: denn die äusserlich naheliegenden
Aenderungen Vtd[lejgius und Vagellius empfehlen sicb sachlich

"
1 Wenn Reitzensteill S. 94, 1 schon vor ubi qUC1'a!' und dann

wieder vor verum ut opinol' einen grÖsseren Ausfall 'zu empfinden meint',
so lässt sicb iiber solche Empfilldl1ngE'n natiirlich nicht streiten: wer
sie nicht theilt - ohne freilich darum das Ganze loben zu wollen
der wird fiir minder feinfühlig gelten miissen!




